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Europa wartet – nicht
BLZK: Zahnärzteschaft muß Einigungsprozeß aktiv begleiten

Mit ihrer Lissaboner Erklärung vom
November 2000 verfolgte die Europäische
Union ein ambitioniertes Ziel: Europa soll
zum „wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt“ werden. Dabei bleibt die
Vollendung des Binnenmarktes – auch für
Dienstleistungen – eine wichtige Forde-
rung. Diesem Ziel soll auch eine Richtlinie
über Dienstleistungen im Binnenmarkt
dienen.

Ob auch Gesundheits-Dienstleistun-
gen von der Richtlinie erfaßt wer-
den, wird derzeit noch diskutiert.

Dennoch hat die Zahnärzteschaft allen Grund,
sich dieser Entwicklung zu öffnen. 
Vorstand und Präsidium der Bayerischen
Landeszahnärztekammer haben sich mehr-
fach mit den Auswirkungen des europäi-
schen Einigungsprozesses befaßt. 

Europapolitische Positionierung der BLZK
Mit der neuen Verfassung erhält Europa
auch neue Zuständigkeiten in der Gesund-
heitspolitik – etwa im Bereich von Qualitäts-
und Sicherheitsstandards. Die in der Euro-
päischen Verfassung angesprochene Methode
der offenen Koordinierung im Bereich Sozial-
schutz verfolgt u.a. das Ziel, für die Sozial-

systeme gemeinsame Ziele auf europäischer
Ebene zu definieren, die in nationale Politik
umgesetzt werden sollen. Politisches Ziel der
Bayerischen Landeszahnärztekammer ist es,
auf diesen Prozeß Einfluß zu nehmen, um
Verkrustungen im deutschen Sozialversiche-
rungssystem aufzubrechen.
Mit ihrem Vorschlag für eine Richtlinie über
Dienstleistungen im Binnenmarkt verfolgt
die Kommission das Ziel umfassender Dere-
gulierung auch im Bereich der Freien Berufe.
Politisches Ziel der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer ist es, die Anwendung der euro-
päischen Grundfreiheiten auch im nationa-
len Rahmen zu gewährleisten und die derzeit
festzustellende Inländerdiskriminierung zu
beseitigen. 
Im Januar 2003 hat die Europäische Kom-
mission ein Grünbuch Unternehmergeist
vorgelegt, in dem u.a. flexiblere und schnel-
lere Verwaltungsverfahren gefordert werden.
Politisches Ziel der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer ist es, eine deutliche  Reduzie-
rung bürokratischer Vorgaben zu erreichen.
Dabei sollte die Kommission auch im eige-
nen Wirkungskreis untersuchen, durch wel-
che Vorschriften und Maßnahmen unter-
nehmerische Initiativen gehemmt werden.
Keinesfalls darf durch eine „Koordination
unternehmerischer Initiativen“ auf europäi-
scher Ebene neuer Verwaltungsaufwand ent-
stehen. Einer Zusammenarbeit in den Regio-
nen (EUREGIO) ist dabei der Vorzug zu geben.
Im April 2004 hat die Kommission nach Stel-
lungnahme des Europäischen Parlamentes
einen geänderten Richtlinienentwurf über
die Anerkennung von Berufsqualifikationen
vorgelegt. Wesentliches Ziel ist eine Verein-
fachung der Vorschriften über die Anerken-
nung der Berufsqualifikationen und der
Handhabung des Anerkennungssystems.
Ziel der Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer ist es, die Berufsausübung in- und aus-
ländischer Zahnärzte in Bayern nicht von
unterschiedlichen Voraussetzungen abhän-
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gig zu machen. Der Abschaffung der sekto-
ralen Richtlinien, welche die Anforderungen
an die Qualifikation der einzelnen Berufs-
gruppen regelte, begegnet die BLZK mit Skep-
sis. Eine „Harmonisierung“ der vorgesehe-
nen Regelungen mit der Dienstleistungs-
Richtlinie erscheint dringend notwendig.
Mit ihrem Grünbuch zu Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse hat die Kommis-
sion die Diskussion über den Nutzen einer
möglichen Rahmenrichtlinie eröffnet, die
Grundsätze und Empfehlungen zu Aktivitä-
ten in den großen netzgebundenen Branchen
(Energiesektor, Postdienste, Verkehr und Tele-
kommunikation) bis hin zu den Bereichen
Gesundheit, Bildung und Sozialleistungen
enthalten. Ziel der Bayerischen Landeszah-
närztekammer ist es, sollte der Gesundheits-
bereich einbezogen werden, neue Regulie-

rungsmechanismen, etwa im Hinblick auf
Verbraucherschutz und Qualitätsanforde-
rungen, zu vermeiden. Vielmehr sollte es
über eine solche Richtlinie zu mehr Wett-
bewerb in den gesetzlichen und privaten
Sozialversicherungssystemen kommen.

Folgen transparent machen
Die BLZK hat die Bedeutung des europäi-
schen Einigungs-Prozesses frühzeitig er-
kannt. Wichtig ist, diese Entwicklung und
ihre Folgen für die zahnärztliche Berufsaus-
übung transparent zu machen. Mag Europa
auch für viele nach wie vor ein abstraktes
Thema sein, die Auswirkungen für die zahn-
ärztliche Berufsausübung sind bereits heute
spürbar.

Rechtsanwalt Peter Knüpper,
Hauptgeschäftsführer der BLZK
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